
Zusammenarbeit des G-BA mit der Institution nach § 137a (AQUA-Institut)

Entwicklung von Qualitätssicherungsverfahren

Gemeinsamer
Bundesausschuss

•	Themenauswahl

•	Beauftragung von Entwicklungs-
	 leistungen und deren Abnahme

•	Formulierung von Richtlinien und	
themenspezifischen Bestimmungen	
und deren Veröffentlichung

Institution nach § 137a SGB V
(AQUA-Institut)

Entwicklung der Verfahren:

•	Qualitätsindikatoren

•	 Instrumente zur Messung und Dar-
stellung der Versorgungsqualität

•	Entwicklung der notwendigen 
	 Dokumentation

•	Entwicklung einer EDV-technischen 
Aufbereitung und Machbarkeitsprü-
fung

•	Testung der entwickelten Verfahren 
	 im Probebetrieb

Vertrag

Auftrag

Durchführung der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung

•	Maßnahmen der Qualitätssicherung 
	 in Krankenhäusern 

•	Qualitätsbericht der Krankenhäuser 

•	Sektorenübergreifende 
	 Qualitätssicherung

•	Beteiligung an der Durchführung 
und Umsetzung 

	 (z.B. Bundesauswertung, Qualitäts-
report, bundesbezogene Verfahren)

Vertrag

Auftrag

Bericht

Bericht

Erstellen wissenschaftlicher Expertisen

•	Beauftragung von Bewertungen zu 	
aktuellen Fragestellungen

•	BerichterstellungAuftrag


